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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 07.04.2005

Rechtssatz

Wurde der Berufungswerber mit Straferkenntnis rechtskraftig bestraft, weil er ein Kraftfahrzeug gelenkt und dabei
eine Ubertretung gem&R § 99 Abs. 1a StVO 1960 begangen hat, so ist in Anbetracht der Bindungswirkung des
rechtskraftigen Straferkenntnisses jedenfalls vom Vorliegen einer bestimmten Tatsache gemaR 8§ 7 Abs. 3 Z 1 FSG
auszugehen. Dementsprechend bestehen gegen die Annahme der Erstinstanz, der Berufungswerber ist aufgrund des
der Bestrafung zugrundeliegenden Verhaltens fiir die Dauer von vier Monaten verkehrsunzuverlassig, keine Bedenken.
Die angeordnete Nachschulung ergibt sich zwingend aus der Bestimmung des § 24 Abs. 3 FSG.

Schlagworte
FUhrerschein, Fuhrerscheinentzug, Lenkberechtigung, Lenkberechtigungsentzug, Alkohol, Alkoholbeeintrachtigung,
Lenken in alkoholisiertem Zustand, Verkehrsunzuverlassigkeit, Nachschulung

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/24
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2005/04/07 KUVS-2359/5/2004
	JUSLINE Entscheidung


